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AUSZUG aus dem Beschlussregister des Stadtrates

öffentliche Sitzung vom 8. November 2021

TAGESORDNUNG: Genehmigung der Ergänzungsverordnung betreffend die
Einrichtung eines Behindertenparkplatzes vor dem Anwesen
Rotenbergplatz 18

DER STADTRAT,

Aufgrund des Gesetzes über den Straßenverkehr;

Aufgrund des Königlichen Erlasses betreffend die allgemeine Verordnung über den
Straßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses, womit die Mindestabmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die
Ergä nzu ngsverordn u ngen und d as Aufstellen der Verkeh rszeichen;

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Nach Kenntnisnahme des Antrags auf Einrichten eines behindertengerechten
Parkplatzes auf Höhe des Anwesens Rotenbergplatz 18 des Herrn Patrick Coibion,
welcher bei der Stadtverwaltung eingegangen ist;

ln Erwägung, dass die einzigen behindertengerechten Parkflächen im Bereich
Rotenbergplatz sich auf dem Gelände vom alten Schlachthof befinden und diese
bei Veranstaltungen durch die Gäste genutzt werden;

ln Erwägung, dass im Bereich Rotenbergplatz 3 PMR-Parkkarten vergeben sind und
sich in unmittelbarer Nähe auch ein Arztehaus befinde|

ln Erwägung, dass es sich daher empfiehlt, einen Parkplatz für Personen mit
eingeschränkter Mobilität einzurichten;

ln Erwartung des günstigen Gutachtens des zuständigen Beamten des öffentlichen
Dienstes der Wallonie;

beschließt
einstimmig,

die städtische Straßenverkehrsordnung entsprechend anzupassen und die
Einrichtung eines Behindertenparkplatzes auf Höhe des Anwesens Rotenbergplatz
l-8 zu genehmigen und die städtische Straßenverkehrsordnung unter Anwendung
folgender, Artikel entsprechend a nzupassen :

Artikel L:

Am Rotenbergplatz, auf Höhe des Anwesens Nummer Lg, wird ein
Beh indertenparkplatz eingerichtet.



Artikel 2:
Diese Maßnahme wird konkretisiert durch eine vorschriftsmäßige Straßen-
markierung sowie durch das Aufstellen der Verkehrsschilder vom Typ E9a, ergänzt
durch das vorschriftsmäßige Zusatzschild mit dem internationalen Symbol für
Personen mit Behinderung.

Artikel 3:
Die vorgeschriebenen Straßenverkehrszeichen sind ordnungsgemäß aufzustellen.

Artikel 4:
Zuwidertrandl u ngen gegen vorstehende Bestim m u ngen werden mit gewöh nlichen
Polizeistrafen geahndet, insofern das Gesetz keine anderen Strafen vorsieht.

Artikel 5:
Gegenwärtiger Beschluss wird entsprechend
Gemeindedekretes veröffentlicht.

den Bestimmungen des
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